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://: Zustimmung mit Ànderungen  

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 08.0568.01 vom 22. April 2008 sowie in den Bericht der Justiz-, 
Sicherheits- und Sportkommission Nr. 08.0568.02 vom 5. September 2008, beschliesst: 
 
I. 
Das Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz, PolG) 
vom 13. November 1996 wird wie folgt geändert: 
 
§ 42a wird neu eingefügt: 
 
Befristeter Platzverweis 

 
§ 42a. Die Kantonspolizei kann eine Person von einem bestimmten öffentlichen Ort für 
höchstens 72 Stunden wegweisen, wenn diese Person 

1. Dritte gefährdet oder Dritten mit einer ernsthaften Gefährdung droht; 

2. durch ihr Verhalten die unmittelbare Gefahr einer gewalttätigen Auseinandersetzung 
schafft. 

2 Die betroffene Person kann formlos innert 10 Tagen den Erlass einer Verfügung 
verlangen. 

3 Bei wiederholter Wegweisung oder im Falle der Missachtung einer Wegweisung kann 
die Kantonspolizei das Verbot unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches für höchstens einen Monat verfügen. In der 
Verfügung sind insbesondere der Ort, von welchem eine Person weggewiesen wird, die 
Dauer und die Gründe der Wegweisung anzugeben. 
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3 In schwerwiegenden Fällen, namentlich wenn eine Person 

1.  Dritte in ihrer körperlichen Integrität verletzt; 

2.  gefährliche Gegenstände oder Waffen mit sich führt; 

3.  an einer gewalttätigen Auseinandersetzung aktiv teilnimmt; 

sowie bei wiederholter Wegweisung oder im Falle der Missachtung einer Wegweisung 
kann die Kantonspolizei das Verbot unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches für höchstens einen Monat verfügen. In der 
Verfügung sind insbesondere der Ort, von welchem eine Person weggewiesen wird, die 
Dauer und die Gründe der Wegweisung anzugeben. 
4 Die Polizei informiert die weggewiesene Person über adäquate Beratungsstellen. 

 

 

II. 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum. Der Regierungsrat 
beschliesst nach Eintritt der Rechtskraft den Zeitpunkt der Wirksamkeit. 

 


